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Spital über 100 (später 180) Betten, das Edinburg-Hospital verpflegte gleichzeitig 100 Pa-
ticnten, das Spital vom schottischen Roten Kreuz 100 (später 520). Die „Imperial Ieo-
manry"-Spitäler verfügten über 500 (später 1000) Betten. Im ganzen wurden für diese
Zwecke gegen 12 Mill. Fr. ausgegeben, die freiwillig zur Verfügung gestellt wurden.

Ferner l'efen Hunderte von Offerten ein (auch von Hotels an der Riviera — diese
letzteren wurden aus militärischen Gründen abgelehnt), um rekonvaleszente Soldaten aufzu-
nehmen. Es wurde von 200 solchen Gebrauch gemacht und auf diese Weise 1500 Soldaten
verpflegt. Viele zogen eine Gelduuterstützung vor und rcistten ins eigene Heim.

Zum Schlüsse sei bemerkt, daß in Geld umgerechnet die freiwillige, dem Roten Kreuz
zur Verfügung gestellte Hülfe einer Summe von ca. 25 Mill. Fr. gleichkommt.

Wenn wir die obige Darlegung, welche möglichst knapp und doch vollständig einen Über-
blick über einen reich illustrierten Folioband von ca. 200 Druckseiten gibt, überblicken, so

müssen wir der Freigebigkeit der englischen Nation alle Ehre zollen. Vielleicht läßt sich in
der Folge die wohl etwas schwerfällig funktionierende und allzu komplizierte Organisation
noch vereinfachen und so prompter und wirksamer gestalten.

Dr. meci. Theodor Z an g g er.

Die Gesundheitspflege in den Schulen.

Von der Überzeugung ausgehend, daß dem Staate die Verpflichtung obliegt, den Ge-
fahren, welche die Schule für die Gesundheit der Jugend mit sich führen kann, bestmöglich
vorzubeugen und neben der geistigen auch die körperliche Entwicklung der Schuljugend nach
Kräften zu fördern, hat der st. gallische Erziehungsrat unterm 31. Juli 1901 nachstehende
Bestimmungen erlassen und empfiehlt deren gewissenhafte Ausführung unter Berücksichtigung
der örtlichen Verhältnisse sämtlichen Schulbchörden und Lehrern des Kantons ans das ange-
legentlichste.

Verteilung der Schüler in die Schulbänke.
Art. 1. Beim Beginn eines Schuljahres sind die Schüler möglichst in die Schulbänke

zu verteilen, welche ihrer Größe entsprechen. Dabei ist vor allem zu berücksichtigen, daß die
Schulbank ihrem Zwecke nur dann entspricht, wenn die Entfernung der Oberkante des Sitz-
breites vom Fußbreite oder dem Fußboden so groß ist, wie die Länge des Unterschenkels von
der Kniekehle bis zur Fußsohle. Ebenso soll die Entfernung des Sitzbreltes von der Tisch -

platte so groß sein, daß der Schüler beim Schreiben, vollständig gerade sitzend, die Vorder-
arme bequem ans letztere legen kann. Die vordere Kante des Sitzes muß über die von der
Tischkante gefällte Senkrechte hinausgehen. Bei dem starken Wachstum mancher Schüler cm-
fiehlt es sich, diesen, wenn nötig, auch während des Schuljahres eine größere Bank anzuweisen.

Art. 2. Kurzsichtige Schüler sind in die vordersten Reihen, auf die bestbeleuchteten
Plätze, aber selbstverständlich in die ihrer Größe am besten entsprechenden Bänke zu setzen;
sie sollen von Arbeiten, die erfahrungsgemäß die Augen sehr anstrengen, soweit Innlich, dis-
pensiert werden.

Art. 3. Schwerhörigen Kindern ist ein Platz in unmittelbarer Nähe des Lehrers an-
zuweisen.

Art. 4. Bezüglich der mit geistigen oder körperlichen Gebrechen behafteten Kinder wird
ans die einschlägigen „Anleitungen für das Lehrpersonal" verwiesen.

L. Körperhaltung.
Art. 5. Zur Vermeidung von Kurzsichtigkeit und Verkrümmungen der Wirbelsäule soll

der Körperhaltung der Schüler ein ganz besonderes Augenmerk zugewendet werden.
Art. 6. Die normale Haltung besteht darin, daß der Schüler zum Sitzen die ganze

Breite der Bank verwendet, die Lendengegcnd an die Kreuzlehne anlehnt und die ganze Fuß-
sohle auf den Boden aufsetzt.

Beim Schreiben ist zur Erzielung einer richtigen Körperhaltung darauf zu achten, daß
die Mitte der zu schreibenden Zeile möglichst genau vor der Mitte des Körpers liegt. —
Während der rechte Vorderarm mit der Kleinfingerseite ans dem Tische ruht, soll der Ober-
arm nicht enge am Brustkorb anliegen, sondern sich frei bewegen.
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Art. 7. Für hartnäckig gebückte Kinder empfiehlt sich im Einverständnis mit den Eltern
die Verwendung von sogen. Schreibstützen.

Art. 8. Um die üblen Folgen allzu langen Sitzens zu vermeiden, läßt der Lehrer die

Schüler während des Unterrichtes, soweit es angeht, sich körperlich rühren oder aufstehen,
letzteres namentlich beim Aufsagen.

E. Schonung der Augen.
Art. 9. Die Schulbänke sind in der Weise aufzustellen, daß die Hauptlichtquelle von

der linken Seite einfällt und kein störendes, sogen, falsches Licht die Augen der Schüler be-

lästigt oder blendet. Daneben ist auch noch Beleuchtung von der Rückseite zulässig. Lichteiufall
gegen den Blick der Kinder ist unzulässig.

Art. 10. Wo direktes Sonnenlicht ans Bücher oder Hefte der Schüler fällt, ist durch
Herablassen von Stören oder ähnlichen Schutzvorrichtungen dasselbe entsprechend zu mildern.
Die Schreib- und Zeichnnngsstunden sind ans die hellsten Tagesstunden zu verlegen.

Art. 11. Beim Schreiben und Lesen, sowie bei Handarbeiten soll der normale Abstand
des Auges von der Schrift oder Arbeit 30 om betragen. Einzig bei Kurzsichtigen darf hier-
von eine Ausnahme gemacht werden.

Art. 12. Das Tragen von Brillen soll nur auf Grund ärztlicher Verordnung gestattet
werden.

Art. 13. Beim Schreiben empfiehlt es sich, spätestens von der dritten Klasse an Papier,
Feder und schwarze Tinte zu gebrauchen.

Art. 14. Handarbeiten, welche auf die obeugenannte Entfernung von 30 cnn nicht gc-
macht werden können, sind von der Schule auszuschließen.

Art. 15. Den Lehrern wird dringend empfohlen, Buchstaben und Zahlen ans der mög-
lichst sauberen, gut geschwärzten Wandtafel recht groß und deutlich zu schreiben.

Art. 16. Bei Unterrichtsstunden, die (wie z. B. in der Fortbildungsschule) nach Ein-
tritt der Dunkelheit erteilt werden, ist für gleichmäßige, genügende, die Luft möglichst wenig
verunreinigende Beleuchtung zu sorgen.

D. Lüftung und Reinigung.
Art. 17. Die Schulzimmer und die Turnlokale sind regelmäßig während der Pausen

und außerhalb der Schulzeit täglich wenigstens eine Stunde gründlich zu lüften.
Art. 18. Wascheinrichtungen, Wasserflaschen und Trinkgesäße sind stets sauber und rein

zu halten.
In jedem Schulzimmer soll ein Papierkorb und, sofern keine andere Wascheinrichtung

zur Verfügung steht, ein Gießfaß mit Handtuch, sowie ein emaillierter Spucknapf angebracht
werden. Ausspucken auf den Boden darf unter keinen Umständen geduldet werden.

Art 19. Die Böden sämtlicher benutzten Schullokale, Turnhalle, Gänge, Treppen und
Aborte sollen nach vorhergehender Anfeuchtung womöglich täglich, mindestens aber dreimal
wöchentlich gekehrt werden. Die Aborte sind mindestens wöchentlich einmal, die übrigen Loka-
litäten alle Vierteljahre gründlich zu reinigen. Wände, Fenster und Schulbänke sind wenig-
siens während jeder Ferien gründlich abzuwaschen.

Art. 20. Die da und dort übliche Vornahme dieser Neinignngsarbeiten durch die Schüler
muß als unzulässig bezeichnet werden.

Art. 21. Der Staub ist in den Schnlzimmern täglich, am besten mittelst feuchter Lap-
pen, von Tischen, Bänken, Schränken und Schulgeräten wegzunehmen. Das gleiche gilt von
den Turnlokalen.

Art. 22. Der freie Platz vor dem Schulhaus soll sowohl von Schmutz, Hans- und
Gartenabfällen, Abraum n. dergl., als im Winter von Schnee möglichst freigehalten werden.

Art. 23. Das Betreten des Schnlhanses mit ungereinigten Schuhen oder Füßen ist

strengstens zu untersagen. Die Schulhänser sind mit den hierzu nötigen Reinigungseinrich-
tungen zu versehen. Ebenso ist Fürsorge zn treffen, daß nicht nur Schirme, sondern auch
durchnäßte Überkleider und Kopfbedeckungen außerhalb des Schullokales abgelegt werden können.

L. Schutz vor Erkältung.
Art. 24. In jedem Schnlzimmer ist ein Thermometer in der Höhe von 1,5 in über

dem Fußboden anzubringen, am besten an einer Stelle, deren Temperatur als die mittlere
des betreffenden Lokals angenommen werden kann.
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Art. 25. Die Temperatur soll während der kalten Jahreszeit nicht unter 15 ° (4 und
nicht über 18° (4 betragen.

Art. 26. Die dem Ofen zunächst sitzenden Schüler sind durch irgend eine Vorrichtung
(Mantel) vor der ausströmenden Wärme zu schützen.

Art. 27. Beobachtet der Lehrer den Austritt von Nauch oder verdächtigem Geruch aus
der Heizeinrichtung, so hat er sofort zuständigen Orts die nötigen Schritte zur Abhülfe zu tun.

Art. 28. Wollene Halstücher oder Kopftücher dürfen im Schulzimmer nicht getragen
werden; auch hat der Lehrer daraus zu achten, daß die Schüler sich während der Pausen,
beim Spielen oder Turnen weder durch zu warme, noch durch allzu leichte Kleidung Gesund-
beitsstörungen irgend welcher Art zuziehen. Kränklichen oder schwächlichen Kindern ist in dieser

Beziehung eine besondere Sorgfalt zuzuwenden.
(Schluß folgt.)

MM
Todesfall durch Verblutung infolge Fehlens einer sachgemäßen Samariterhilse.

In der deutschen „Zeitschrift für Samariter- und Reltungswesen" ist ein ärztliches
Gutachten abgedruckt, das mehr als viele Worte den Beweis liefert, wie notwendig die Vcr-
breitung von Samariterkenntnissen ist, und das wir deshalb unsern Lesern nicht vorenthalten
wollen. Gerade in solchen Berufen, bei denen weit ab von ärztlicher Hilfe sich nicht selten

schwere Unfälle ereignen, wie bei den Arbeiten im Walde, auf Sägereien, ebenso in der Land-

wirtschaft, sollten stets Lente vorhanden sein, die gelernt haben, welche Maßnahmen zu treffen
sind, um Verletzungen vor weiteren Schädigungen zu bewahren, oder wie hier bei einem

Verletzten das fliehende Leben zu erhalten. Wäre unter den Mitarbeitern unr ein einziger ge-

wesen, der gewußt hätte, daß bei solchen Wunden das Bein hochzulagern, ein Druckverband
anzulegen, oder wenn damit die Blutung noch nicht steht, eine Umschnürung am Oberschenkel

mittelst eines Hosenträgers, zusammengelegten Tuches o. dgl. zu machen ist, der Ärmste hätte
sein Leben nicht einzubüßen gehabt und seiner Familie wäre der Ernährer erhalten geblieben.

Ärztliches Gutachten.
Auf Ersuchen der Norddeutschen Holzberufsgenossenschaft (Sektion V, Hamburg) zwecks

Feststellung der Todesursache des am 4. März d. I. durch Unfall verletzten Latteuschneiders
Heinrich L. ans W. begutachte ich das folgende:

Heinrich L., bis zum 4. März d. I. meines Wissens völlig gesund und im vollen
Besitz seiner Erwcrbsfähigkeit, erlitt an diesem Tage einen Unfall dadurch, daß ihm beim

Beharren eines Holzstammcs im Walde morgens gegen 9 Uhr die Axt abrutschte und ihm
eine schwere Wunde im Fuß und Unterschenkel beibrachte. Die Wunde wurde von seinen

Mitarbeitern mit einem Lappen verbunden, wobei aber ans Stillung der Blutung keine Rück-

ficht genommen wurde, wohl aus dem Grunde, weil keinem die Schwere der Verletzung zum
Bewußtsein kam, oder weil keiner die Kenntnis hatte, daß man eine Blutung an dem peri-
phcren Ende eines Gliedes durch Umschnürung am centralen Teile desselben zum Stillstand
bringt. Darauf wnrde von der in der Nachbarschaft gelegenen Kieselguhrgrube Wichet ein

Wagen requiriert, mittelst welchem der Verletzte nach seiner Wohnung in W. transportiert
wurde, wo er gegen 1 Uhr mittags, also 4 Stunden nach Eintritt des Unfalls, vom Blut
vertust natürlich total erschöpft eintraf. Auch hier wnrde kein Versuch zur Stillung der nun
ans Mangel an Blut nur noch mäßigen Blutung gemacht, was aber auch wohl schon zu

spät gewesen wäre, und so kam es, wie es unter den obwaltenden Umständen kommen mußte,
daß der Verletzte infolge des Unfalls um 1 Uhr 45 Minuten starb. Inzwischen, nach 1 Uhr,
war ich benachrichtigt worden, fand aber bei meiner Ankunft in W. um 2 Uhr 20 Minuten
nur noch einen vor etwa 45 Minuten an Verblutung Gestorbenen. In der Schale, welche

unter dem verletzten Beine stand, befand sich nur noch etwa ein Viertelliter Blut. Der Leich-

nam war völlig blutleer. Die Wunde, etwa 20 ein lang, am Fnßrücken und an der Streck-

scite des Unterschenkels gelegen, blutete nicht mehr, doch fand ich in derselben noch gerönne-
»es Blut in größerer Menge. Es waren sämtliche Weichteile dnrchtreunt; im Knochen und
im Fuß Untcrschenkelgelenk befand sich ein tiefer Einschnitt, in der Wunde teils locker, teils
mit Bändern, Muskeln und Sehnen verbunden fanden sich viele Knochensplitter. Die Haupt-
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